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Die Abgeordneten zum Nationalrat Wabl und Freunde, haben am 
1. Juni 1989 an mich eine schriftliche parlamentarische An­

frage mit der Nr. 3860/J gerichtet, die folgenden Wortlaut 
hat: 

"1. Welche Dienststellen tragen die Verantwortung der Ver­
schleppung der dringend gebotenen Sanierung seit 1981 und 

welche dienstrechtlichen Schritte werden gegen die ver­

antwortlichen Organe unternommen 1 

20 Werden Sie eine lückenlose Darstellung des Schriftv~r­
kehrs zwischen den zuständigen Behörden bzwo deren Or­
ganen und der ÖBB in dieser Angelegenheit seit 1981 den 
unterfertigten Abgeordneten zur Verfügung stellen 1" 

Wenn nein, warum nicht 1 
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Diese Anfrage beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

Zu Frage 1: 

Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft als 

Oberste Wasserrechtsbehörde wurde mit dieser Angelegenheit 

nur im Zuge der Vorfinanzierung der angeordneten Not­

standspolizeilichen Maßnahmen befaßt. Die Abwicklungen der 

zahlungen durch das Bundesministerium für Land- und Forst­
wirtschaft erfolgte ohne Verzug. Über allfällige dienst­

rechtliche Schritte im Sinne Ihrer Anfrage kann seitens 

des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft 

mangels zuständigkeit keine Aussage getroffen werden. 

Zu Frage 2: 

Der von Ihnen zitierte Schriftverkehr liegt im Bundesmini­

sterium für Land- und Forstwirtschaft nicht auf. Wie be­

reits erwähnt, ergibt sich die Zuständigkeit des Bundes­

ministeriums für Land- und Forstwirtschaft in dieser Ange­
legenheit nur auf Grund der Gesetzesbestimmung des § 31 
Abs. 3 wasserrechtsgesetz 1959 im zusammenhang mit der 
Vorfinanzierung Notstandspolizeilicher Maßnahmen. Das 

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft hat mit 

den österreichischen Bundesbahnen in dieser Angelegenheit 

nie einen derartigen Schriftwechsel geführt. 

Im übrigen verweise ich auf die Beantwortung der parlamen­
tarischen Anfrage Nr. 3284/J vom 22. Februar 1989 der Ab­

geordneten zum Nationalrat Smolle und Freunde betreffend 
Öl skandal Saalfelden. 

Der Bundesminister: 
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